
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2020/12/18 Ra 2017/08/0096
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.2020

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):

Ra 2017/08/0139 B 18.12.2020

Rechtssatz

Die Bescheidqualität ist nach objektiven Gesichtspunkten zu beurteilen. Dies gilt ebenso für die Beurteilung des

Bescheidwillens, wofür objektive Merkmale maßgeblich sind und es auf die subjektive Vorstellung bzw. Absicht der

befassten Organwalter nicht ankommt (vgl. VfGH 22.2.2013, B 1130/12; VwGH 30.6.2006, 2006/03/0029; 9.10.2001,

2001/05/0295).

Schlagworte

Bescheidcharakter Bescheidbegriff
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